
10. Tagung der I. Landessynode  Drucksachen-Nr. 11.3/2  B                                                                  
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
vom 21. bis 24. November 2012 in Erfurt 
 
 
 
 
Die Landessynode hat am 24. November 2012 beschlossen:  
 
Die Landessynode lehnt den Antrag der Kreissynode Halle-Saalkreis zur Änderung des 
Gemeindekirchenratsgesetzes ab. 
 
 
Wortlaut des Antrags der Drucksache 11.3/1: 
 
§ 2 (6) des Gemeindekirchenratswahlgesetzes wird wie folgt geändert: 
„Die Zahl der nicht im Pfarrdienst stehenden Mitarbeiter, die in der Kirchengemeinde tätig sind, darf im 
Gemeindekirchenrat nicht mehr als ein Viertel seiner Mitglieder betragen.“ 
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Vorlage des Rechts- und Verfassungsausschusses an die Landessynode zu Drucksache 11.3/1  
 
 
Die Landessynode möge beschließen: 
 
Die Landessynode lehnt den Antrag der Kreissynode Halle-Saalkreis zur Änderung des 
Gemeindekirchenratsgesetzes ab. 
 


